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B. Chemisch-technische, pharmazeutische und 
kosmetische Erzeugnisse
P a c k u n g e n  f ü r :  Folienstärke bis
Filme ...................................................................  15 Mikron
Suppositorien und Styii....................................
„Dosenverschlußblättchen bei medi
zinischen Salben, soweit nach Eigen
art der Salben erforderlich“ .............................
Dosenverschlußblättchen für Haut
creme ...............................................................
Luxus-Rasierseife (Umhüllung) un-
kaschiert ..........................................................
Kölnischwasser in fester Form 
(Piccolo-Stift)...................................................

C. Gegenstände verschiedener Art
Fcflien für technische Zwecke, soweit 
kein anderes Verwendungsverbot 
entgegensteht, ferner
Christbaumschmuck (Lametta)........................
Stanz- und Festartikel ......................................
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15

15

12

12

Abfallfolie
»

§ 3
Soweit erforderlich, sind von den zuständigen Mini

sterien für die in § 2 aufgeführten Waren Qualitäts
bestimmungen herauszugeben.

§ 4
Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 

können unter Beachtung der Ersten Durchführungs
bestimmung vom 28. April 1954 zur Verordnung über 
die Verwendung volkswirtschaftlich wichtiger Mate
rialien (GBl. S. 469) eingereicht werden.

§ 5
(1) Wer als Betriebsinhaber oder Betriebsleiter ent

gegen den Bestimmungen dieser Anordnung Aluminium
folie verwendet, wird mit einer Ordnungsstrafe bis zu 
500 DM bestraft. Ist die Tat vorsätzlich begangen und 
dadurch ein größerer Schaden verursacht worden, so 
kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1000 DM verhängt 
werden.

§ 6
(1) Der Ordnungsstrafbescheid muß bezeichnen:
1. die Zuwiderhandlung,
2. die verletzte Bestimmung,
3. die Beweismittel,
4. die festgesetzte Strafe,
5. die Rechtsmittelbelehrung.

(2) Der Ordnungsstrafbescheid muß eine Entscheidung 
über die Kosten enthalten.

(3) Der Ordnungsstrafbescheid ist dem Betroffenen 
gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen. Die Zustel
lung kann auch durch die Deutsche Post nach den Vor
schriften der Zivilprozeßordnung erfolgen. Eine Zu
stellung durch den Gerichtsvollzieher ist nicht zulässig.

§ 7
(1) Gegen den Ordnungsstrafbescheid hat der Be

schuldigte das Recht der Beschwerde. Über die Be
schwerde entscheidet der Rat des Bezirkes endgültig.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen 
nach Zustellung des Ordnungsstrafbescheides bei der 
Dienststelle einzulegen, die ihn erlassen hat. Die Ein
legung ist schriftlich oder zu Protokoll zu erklären und 
gleichzeitig zu begründen. Die Beschwerde hat keine 
aufschiebende Wirkung. Der Rat des Bezirkes kann je
doch die Vollstreckung aussetzen.

(3) Die Vollstreckung des Ordnungsstrafbescheides 
erfolgt durch die Vollstreckungsstelle der Abteilung 
Finanzen beim Rat des Kreises.

§ 8
(1) Diese Anordnung tritt mit Ausnahme der §§ 5 

bis 7 am 1. April 1955 in Kraft.

(2) Die Ordnungsstrafbestimmung der §§ 5 bis 7 tritt 
am 1. Juli 1955 in Kraft.

Berlin, den 19. März 1955

Staatliche Plankommission
(2) Zuständig für den Erlaß des Ordnungsstraf

bescheides ist der Rat des Kreises.
K i r s t e n  

Stellvertreter des Vorsitzenden
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